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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1993

Norm

DSt 1990 §37

Rechtssatz

Nach dem auch im Disziplinarverfahren geltenden Grundsatz der freien Beweiswürdigung berechtigen nicht nur

zwingende, sondern auch Wahrscheinlichkeitsschlüsse den erkennenden Senat zu Tatsachenfeststellungen.
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